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Sachverhalt:

Gemäss eheschutzrichterlicher Verfügung und unbestrittenermassen leben die Parteien seit dem 15. Oktober 2002 getrennt. Am 15. Oktober 2004 machte der Kläger beim zuständigen Friedensrichteramt eine auf Art. 114 ZGB gestützte Scheidungsklage anhängig. Der Einzelrichter am Bezirksgericht wies die Klage ab, weil bei Eintritt der Rechtshängigkeit die zweijährige Trennungszeit noch nicht abgelaufen sei. Das Obergericht schützt die vom Kläger dagegen erhobene Berufung.

Aus den Erwägungen:


«2.2.2. Die Kontroverse beschränkt sich auf die (Rechts-)frage, wie die zweijährige Trennungsfrist gemäss Art. 114 ZGB zu berechnen ist. (...).


2.2.3. Die Vorinstanz orientierte sich zur Berechnung der Frist an den Regeln von Art. 77 OR. Danach bilde, wenn wie im vorliegenden Fall festgestellt sei, dass die Parteien seit einem bestimmten Datum getrennt leben, dieses den ersten Tag der Frist und könne die Klage nach Art. 114 ZGB erst am nächstfolgenden Tag nach dem letzten Tag der Frist eingereicht werden. Die Frist habe somit am 15. Oktober 2002 zu laufen begonnen und gemäss Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR am 15. Oktober 2004 geendet, weshalb die Klage frühestens am 16. Oktober 2004 hätte eingereicht werden können.


2.2.4. Der Vorderrichter hat die theoretischen Voraussetzungen und die Ausgangslage zwar richtig dargestellt, jedoch Folgendes übersehen: Zutreffend ist, dass wenn die Parteien seit dem 15. Oktober 2002 getrennt leben, dieser Tag der erste Tag des Getrenntlebens ist (vgl. PraxKomm/Fankhauser, N. 22 zu Art. 114 ZGB). Die Parteien hatten also - zur Verdeutlichung anders formuliert - um 24.00 Uhr des 15. Oktober 2002 bereits eine eintägige Trennungsdauer hinter sich. Vor diesem Hintergrund darf aber nicht unbesehen die übliche Berechnungsweise von Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR übernommen werden, denn diese Bestimmung geht davon aus, dass nicht der Ausgangstag der erste Tag der Frist ist, sondern die Frist bloss auslöst und in dieser Eigenschaft nicht mitgezählt wird. Erster Tag der Frist ist jeweils der darauf folgende Tag (BSK OR I-Leu, N. 2 zu Art. 77 OR; BE-K zu 68-96 OR, Weber, N. 25 zu Art. 77 OR; Pra 1955 S. 481). Dem ist etwa so bei einem Vertrag, der am 15. Oktober 2002 geschlossen und mit welchem eine Erfüllungsfrist von zwei Jahren vereinbart wird - oder etwa auch bei Parteien, die ihr Getrenntleben am 15. Oktober 2002 aufnehmen (vgl. dazu PraxKomm/Fank-hauser, a.a.O.). In diesen beiden Fällen fällt der letzte Tag der Frist auf den 
15. Oktober 2004.


Vorliegend ist aber, nachdem die Parteien seit dem 15. Oktober 2002 getrennt leben, die zweijährige Trennungsfrist eben nicht am 15., sondern schon am 14. Oktober 2004 abgelaufen. Wie der Vorderrichter zu entscheiden hiesse, sowohl den 15. Oktober 2002 als auch den 15. Oktober 2004 zur Frist zu zählen und sie so um einen Tag zu lange zu berechnen.»

Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer,

Beschluss vom 12. April 2005
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